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Newsletter 11 
 
Forderungsanmeldung / Sperrbescheinigung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
aufgrund zahlreicher Nachfragen möchten wir Ihnen  noch einige Hinweise 
bezüglich der Forderungsanmeldung geben. Einige der von der SdK auf den 
Gläubigerversammlungen vom 8. April 2013 vertretenen Anleiheinhaber hatten von 
ihrer Bank eine Sperrbescheinigung bis zum 22. Mai 2013 erhalten und diese an uns 
weitergegeben. Nun weigern sich einige Banken eine erneute Sperrbescheinigung 
für die Forderungsanmeldung auszustellen. Falls dies der Fall ist, müsste ihnen Ihre 
Bank jedoch auf alle Fälle zumindest eine Zweitschrift ausstellen. Diese könnten 
Sie ebenfalls für die Forderungsanmeldung verwenden. 
 
Ferner wird die SdK allen Betroffenen innerhalb der kommenden Tage die an uns 
übersandten Originale der Sperrbescheinigungen der bis zum 22.5.2013 gesperrten 
Anleihen, an Sie automatisch zurücksenden. Bitte kopieren Sie sich alle Dokumente 
für Ihre eigenen Unterlagen. 
 
An dieser Stelle sei auch darauf verwiesen,  dass entgegen der Darstellung der 
Gesellschaft auch eine Kopie zum Nachweis der Forderungsinhaberschaft 
regelmäßig ausreicht. Daher können Sie aus unserer Sicht der 
Forderungsanmeldung auch Kopien der Sperrbescheinigung hinzufügen. 
 
Sollte Ihnen die Sperrbescheinigung Ihrer Bank überhaupt nicht zur Verfügung 
(beispielsweise weil sich deren Beschaffung verzögert oder Sie von der SdK das 
Original nicht rechtzeitig zurückerhalten), so reichen Sie die Forderungsanmeldung 
auch ohne diese Anlage ein. Die Sperrbescheinigung kann nachgereicht werden. An 
dieser Stelle möchten wir noch einen praktischen Hinweis an Sie richten: 
Übersenden Sie die Forderungsanmeldung und ggf. die Sperrbescheinigung 
möglichst vorab per Telefax 0211/68777-100 – so habe Sie mit dem Faxprotokoll 
gleich eine Zugangsbescheinigung zur Verfügung. 
 
Für Fragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 /2020846-0 oder unter 
info@sdk.org zur Verfügung.  
 
München, den 16. April 2013 
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
 
Hinweis: Die SdK hält Anleihen der WGF AG!  
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